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1 Rechtsgrundlagen 

- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 
(BV) 

- Kantonales Sozialhilfegesetz vom 29. Juni 2000 (SHG) 

- Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Be-
dürftiger (ZUG) 

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB) 

- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration 
(Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) vom 16. Dezember 2005 

- Asylgesetz (AsylG) vom 26. Juni 1998 

2 Subsidiäre Anwendung der SKOS-RL 

Die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe verabschiedeten Richtlinien 
für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS-RL) finden in der je-
weils aktuellen Version Anwendung, soweit nicht das Sozialhilfegesetz oder die vor-
liegenden Unterstützungsrichtlinien abweichende Bestimmungen vorsehen.  

3 Ausnahmen vom Geltungsbereich 

3.1 Asylsuchende (Ausweis N), Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilli-
gung (Ausweis S) und vorläufig aufgenommene Ausländer und Auslän-
derinnen (Ausweis F) 

Für Asylsuchende, die der Kanton Basel-Stadt im Auftrag des Bundes beherbergt, 
gelten der tarifliche Teil dieser URL und der SKOS-RL nicht. Die Tarife werden im 
Anhang I der URL geregelt. Dies gilt auch für schutzsuchende Personen, denen die 
Schutzgewährung noch nicht zuerkannt worden ist. 

Für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer sowie für Schutzbedürf-
tige ohne Aufenthaltsbewilligung gelten diese URL und die SKOS-RL, sofern im An-
hang II der URL keine abweichende Regelung festgelegt wird.  

3.2 Im Rahmen von Art. 12 BV Unterstützte 

3.2.1 Im Rahmen der Nothilfe unterstützte Personen, die kein Recht auf Ver-
bleib in der Schweiz haben  

- Personen ohne Aufenthaltsregelung in der Schweiz 

- Personen aus dem Asylbereich mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid, 
denen eine Ausreisefrist angesetzt wurde, und Personen im Rahmen eines Wie-
dererwägungsverfahrens oder im Rahmen eines anderen ausserordentlichen 
Rechtsmittelverfahrens. 

- Durchreisende 
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3.2.2 Alle übrigen im Rahmen von Art. 12 BV unterstützte Personen 

- Personen mit einer Aufenthaltsregelung in einem anderen Kanton, die keinen An-
trag auf Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung in Basel-Stadt gestellt haben 
oder deren Antrag rechtskräftig abgewiesen wurde. 

- Personen, die gestützt auf das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) keinen 
Anspruch auf Sozialhilfe haben. 

- Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis als Kurzaufenthalter, Ausnahmen vorbe-
halten. 

- Personen, die eine Aufenthaltsbewilligung als Dienstleistungsempfänger oder als 
Nichterwerbstätige erhalten haben. 

- Personen aus Drittstaaten mit einer Bewilligung als Selbständigerwerbende. 

- Weitere Personen, die keinen Anspruch auf ordentliche Sozialhilfe, aber Anspruch 
auf Leistungen nach Art. 12 BV haben. 

4 Finanzielle Kriterien der Bedürftigkeit 

4.1 Bedürftigkeitsermittlung 

Die Bedürftigkeit wird ermittelt, indem die nach Ziff. 4.3 berechneten Einnahmen dem 
nach Massgabe von Ziff. 4.2 festgelegten Lebensbedarf gegenübergestellt werden. 
Decken die Einnahmen den Lebensbedarf nicht, so liegt Bedürftigkeit vor und es er-
folgt eine Unterstützung gemäss den vorliegenden Unterstützungsrichtlinien. 

Bei permanenten und beträchtlichen Einkommensschwankungen wird die Bedürftig-
keit mit den Einkommenswerten einer längeren Periode errechnet. 

4.2 Berechnung des Lebensbedarfs 

Der Lebensbedarf einer Unterstützungseinheit gemäss Ziff. 5 errechnet sich aus den 
folgenden Komponenten, wobei für junge Erwachsene die abweichenden Regelun-
gen gemäss Ziff. 6 vorgehen: 

4.2.1 Grundbedarf 

Grundbedarf für den Lebensunterhalt gemäss Ziff. 10.1 – Ziff. 10.2. Dem Grundbe-
darf wird eine der Äquivalenzskala unterstellte Pauschale von Fr. 50.00 zugerechnet:  

1 Person           Fr. 50.00 2 Personen                  Fr. 76.50 

3 Personen       Fr. 93.00 4 Personen                Fr. 107.00 

5 Personen     Fr. 121.00 6 Personen                Fr. 135.00 

7 Personen     Fr. 149.00 jede weitere Person     Fr. 13.85 

4.2.2 Krankenversicherungskosten 

Krankenversicherungsprämien gemäss Ziff. 10.4.1. 

4.2.3 Therapiekosten und behinderungsbedingte Spezialauslagen 

Von der Abteilung Sucht gutgesprochene Therapiekosten. Belegte, wiederkehrende 
behinderungsbedingte Spezialauslagen gemäss Ziff. 11.7. 
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4.2.4 Mietzins und Nebenkosten 

Miete maximal bis zum Grenzwert gemäss Ziff. 10.3.1. 

Bei nachgewiesenem und ausgeübtem Besuchsrecht wird gemäss Ziff. 10.3.2, so-
fern der Bedarf ausgewiesen ist, ein zusätzliches Zimmer gewährt und der Grenzwert 
entsprechend erhöht. 

Ein nachgewiesener behinderungsbedingter Mehrbedarf gemäss Ziff. 10.3.2 wird be-
rücksichtigt. 

Bei betreutem Wohnen werden die stationären Kosten gemäss Ziff. 10.3.6 berück-
sichtigt. 

Beim begleiteten Wohnen werden bei Vorliegen eines Betreuungskonzeptes die Be-
treuungskosten gemäss Ziff. 10.3.7 angerechnet. Die Mietzinsgrenzwerte werden 
gemäss Ziff. 10.3.1 angewendet. 

Nebenkosten gemäss Ziff. 10.3.4. 

4.2.5 Familienergänzende Tagesbetreuung 

Kosten familienergänzende Tagesbetreuung von Kindern gemäss Ziff. 11.2. 

4.3 Einnahmen 

Dem Lebensbedarf werden die Einnahmen sowie das unmittelbar verwertbare Ver-
mögen der Unterstützungseinheit gegenübergestellt.  

- Pro erwerbstätige Person werden vom Erwerbseinkommen Fr. 200.00, maximal 
aber Fr. 400.00 pro Unterstützungseinheit nicht als Einnahmen berechnet. 

- Das Vermögen wird nach Abzug der Freibeträge gemäss Ziff. 14 URL berücksich-
tigt. 

- Eine Hilflosenentschädigung der IV und andere gleichartige Leistungen werden 
als zweckgebundene Leistungen bei hilflosen Personen nicht als Einnahmen an-
gerechnet.  

- Entgelte aus Hilflosenentschädigung der IV und anderen gleichartigen Leistungen 
sind der Hilfe leistenden Person anzurechnen, soweit sie nach Abzug der behin-
derungsbedingten Mehrkosten den Betrag von Fr. 400.00 übersteigen. 

-  Mietbeiträge und Prämienverbilligungen werden bei der Erstberechnung als Ein-
nahmen angerechnet, falls sie innert nützlicher Frist geltend gemacht werden kön-
nen. 

- Ausbildungsbeiträge werden im Umfang der Pauschalen, welche das Amt für Aus-
bildungsbeiträge für die Ausbildungskosten vorsieht, nicht als Einnahmen berück-
sichtigt. Dasselbe gilt für Beiträge an Transport- und Verpflegungskosten, soweit 
diese nicht im Grundbedarf enthalten sind. 

5 Die Unterstützungseinheit 

Als Unterstützungseinheit gelten in der Regel folgende Personen und Personengrup-
pen, sofern sie in einem gemeinsamen Haushalt leben und gegenseitige Unterhalts- 
oder Unterstützungspflichten bestehen: 

a) alleinstehende Personen ohne Kinder 
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b) alleinstehende Personen mit Kindern 

c) verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft lebende Paare ohne Kinder 

d) verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft lebende Paare mit Kindern 

e) Kinder mit eigenem Wohnsitz gemäss Art. 7 Abs. 3 ZUG 

Kinder gemäss Buchstaben b und d bilden indessen eine eigene Unterstützungsein-
heit, wenn sie mit ihrem eigenen Einkommen ihren Bedarf gemäss Ziff. 4 selbständig 
decken können. Voraussetzung ist, dass das Einkommen zuzüglich allfälliger An-
sprüche gegenüber Dritten den Bedarf um Fr. 200.00 überschreitet. 

Personen mit bedarfsdeckenden Stipendien bilden eine eigene Unterstützungsein-
heit. Ein aus der Bedürftigkeitsermittlung nach Ziff. 4 resultierender, Fr. 400.00 über-
steigender Überschuss, wird den in Unterstützung verbleibenden unterhaltsberech-
tigten Personen angerechnet. 

Werden in einer Unterstützungseinheit zusammenlebende Personen nach unter-
schiedlichen Ansätzen unterstützt, können getrennte Unterstützungsdossiers geführt 
werden, wobei bei der Berechnung des Budgets der Grundsatz der Unterstützungs-
einheit zu wahren ist. 

6 Unterstützung von jungen Erwachsenen 

6.1 Grundsatz 

Als junge Erwachsene gelten Personen zwischen dem vollendeten 18. und dem voll-
endeten 25. Altersjahr. Für junge Erwachsene ohne abgeschlossene Erstausbildung 
ist der Aufnahme einer Ausbildung hohe Priorität zuzumessen. 

Junge Erwachsene werden nach den regulären Ansätzen unterstützt, wenn sie 

- bereits eine Erstausbildung abgeschlossen haben oder  

- mit Kindern, gegenüber denen sie unterhaltspflichtig sind, im gleichen Haushalt 
leben.  

6.2 Junge Erwachsene in Ausbildung 

Die Unterstützung von jungen Erwachsenen in Erstausbildung (gemäss Ziff. 12.4) 
erfolgt unter Annahme eines gemeinsamen Haushalts mit den unterhaltspflichtigen 
Eltern (pro Kopf-Anteil). 

Ist ein Zusammenleben von Eltern und volljährigen Kindern in Ausbildung nicht zu-
mutbar, nicht möglich oder mit den Bedürfnissen der Ausbildung nicht vereinbar, 
kommen die regulären Ansätze, maximal aber die Ansätze für eine Person in einem 
Zweipersonenhaushalt zur Anwendung. 

Hat eine andere Behörde über das Vorliegen der Voraussetzungen für getrenntes 
Wohnen entschieden, ist dieser Entscheid in der Regel zu übernehmen.  

6.3 Junge Erwachsene ohne Ausbildung 

Für junge Erwachsene, die weder eine Ausbildung abgeschlossen haben, noch sich 
in einer solchen befinden, kommen die regulären Ansätze, maximal aber die Ansätze 
für eine Person in einem Zweipersonenhaushalt zur Anwendung. 
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7 AHV-Vorbezug und Bezug von Vorsorgeguthaben 

Leistungen der AHV gehen der Sozialhilfe vor und werden im Budget angerechnet. 
Personen, die die Voraussetzungen für den AHV-Vorbezug erfüllen, sind in der Regel 
verpflichtet, diesen zu beantragen. 

Freizügigkeitsguthaben und Guthaben der privaten gebundenen Vorsorge gehen der 
Sozialhilfe vor und werden an die Unterstützungsleistungen angerechnet. Sie sind in 
der Regel bei Eintritt des Versicherungsfalles auszulösen:  

- IV: Bei Zusprechung einer IV-Rente 

- AHV: Im Zeitpunkt des AHV-Vorbezugs  

Werden Freizügigkeitsguthaben und Guthaben der privaten gebundenen Vorsorge 
vor Eintritt des Zeitpunktes eines möglichen AHV-Vorbezugs ausgelöst, wird der Be-
trag bei der Bedarfsberechnung als Vermögen angerechnet und die betreffende Per-
son von der Sozialhilfe abgelöst. 

Erfolgt die Auslösung des Vorsorgeguthabens ohne vorgängige Information an die 
Sozialhilfe und erhält diese nachträglich davon Kenntnis, so erfolgt neben der Ablö-
sung eine Rückforderung nach Massgabe von § 19 Abs. 1 SHG. 

8 Nothilfe (Leistungen nach Art. 12 BV) 

8.1 Allgemeines 

Die Nothilfe umfasst folgende Leistungen: 

- Unterstützungsbeitrag von Fr. 12.70 pro Tag und Person. In begründeten Ausnah-
mefällen wird der Ansatz maximal bis zu den Tarifen für Asylsuchende (Anhang I, 
Ziff. 1.1) erhöht. Der Unterstützungsbeitrag wird in der Regel wöchentlich ausge-
richtet. 

- Unterbringung, in der Regel in der Notschlafstelle. Vulnerable Personen und Lang-
zeitnothilfebeziehende können in Wohnräumen untergebracht werden, die einen 
Tagesaufenthalt erlauben. In begründeten Ausnahmefällen werden Wohnkosten 
gemäss den Tarifen für Asylsuchende (Anhang I, Ziff. 2) übernommen. 

- Medizinische Notversorgung in allen Fällen.   
Untersteht die unterstützte Person der Versicherungspflicht (Art. 3 Abs. 1 KVG 
i.V.m. Art. 1 ff. KVV), werden die Prämien für die obligatorische Krankenversiche-
rung in der Regel im Umfang von höchstens 90% der kantonalen Durchschnitts-
prämie inkl. minimale Kostenbeteiligung für Kosten der notwendigen medizini-
schen Versorgung übernommen, wobei für abgewiesene Asylsuchende Art. 92d 
KVV Anwendung findet. 

- Situationsbedingte Leistungen für notwendige, sachlich und zeitlich unaufschieb-
bare Bedürfnisse. 

In besonderen Situationen können Unterstützungsbeitrag und Unterbringung auch in 
anderer Form ausgestaltet bzw. ausgerichtet werden.  
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8.2 Personen ohne eigenen Haushalt 

Personen, die sich in einer stationären Unterbringung, in Haft, im Straf- oder Mass-
nahmenvollzug befinden oder in einer Gemeinschaftsunterkunft mit Verpflegung un-
tergebracht sind, wird eine Pauschale von Fr. 3.10 pro Tag ausgerichtet, falls sie kein 
Arbeitsentgelt oder Ersatzeinkommen erwirtschaften oder Taschengeld mindestens 
im Umfang der Pauschale beziehen können. 

8.3 Aufenthaltsregelung in einem anderen Kanton 

Die Nothilfe für Personen ausländischer Nationalität mit Aufenthaltsregelung in ei-
nem anderen Kanton ist zeitlich maximal bis zur frühestmöglichen Rückkehr in den 
Kanton, in dem die Aufenthaltsregelung besteht, zu gewähren. 

8.4 Ausreisepflichtige Personen ohne Unterstützungswohnsitz 

Die Nothilfe für ausreisepflichtige Personen ohne Unterstützungswohnsitz in der 
Schweiz, deren Ausreise möglich und zumutbar ist, ist auf die Rückkehr in den Wohn-
sitz- oder Heimatstaat ausgerichtet (Notfallhilfe, namentlich Rückreisekosten und Es-
sensgeld). 

9 Kürzung, Verweigerung und Einstellung von Unterstützungs-
leistungen 

9.1 Kürzungsumfang, Einstellungsvorbehalt 

Der Kürzungsumfang beträgt grundsätzlich bis zu 15% des Grundbedarfs zuzüglich 
Integrationszulagen und Einkommensfreibetrag. Situationsbedingte Leistungen un-
terliegen der Kürzung, wenn sie in gesundheitlicher, erwerblicher oder sozialer Hin-
sicht nicht unerlässlich sind. 

Kommt die unterstützte Person im fortgesetzten Masse und ohne schwerwiegende 
Gründe der geforderten zumutbaren Selbsthilfe zur Behebung der Bedürftigkeit oder 
ihren anderen Mitwirkungspflichten nicht nach, und ist trotz mehrfacher Kürzung ge-
mäss vorstehendem Grundsatz keine Verhaltensänderung erkennbar, kann die So-
zialhilfe für die Dauer von maximal sechs Monaten den Kürzungsumfang auf 30% 
des Grundbedarfs erhöhen zuzüglich der vorstehend erwähnten Zusatzleistungen, 
sofern keine mildere Massnahme zum gleichen Ziel führt. Nach jeweils maximal 
sechs Monaten ist die 30% Kürzung zu überprüfen und nur dann um jeweils maximal 
sechs Monate weiterzuführen, wenn keine Verhaltensänderung zu erkennen ist.  

Vorbehalten ist eine Leistungseinstellung gestützt auf § 3 SHG. 

9.2 Sanktionierung der Unterstützungseinheit bzw. einzelner Mitglieder 

Von einer Leistungskürzung nach § 14 Abs. 4 und Abs. 7 Sozialhilfegesetz wird der 
Bedarf für minderjährige Kinder ausgenommen. Zudem sind auch die Auswirkungen 
auf weitere mitbetroffene Personen einer Unterstützungseinheit zu berücksichtigen.  
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10 Materielle Grundsicherung (SKOS-RL C) 

10.1 Grundbedarf für den Lebensunterhalt (SKOS-RL C.3) 

Eine Unterstützungsperiode umfasst grundsätzlich einen Monat. Die Monatspau-
schale des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt beträgt Fr. 1'061.00 für eine Ein-
zelperson und erhöht sich gemäss Äquivalenzskala der SKOS für jede weitere Per-
son. Auch bei kürzeren Bedürftigkeitsperioden ist die SKOS-Monatspauschale in 
Verrechnung mit dem verfügbaren Einkommen anwendbar. 

Haushaltsgrösse Monatspauschale pro Person 

1 Person Fr.  1'061.00 Fr. 1'061.00 

2 Personen Fr. 1'624.00 Fr.   812.00 

3 Personen Fr. 1'974.00 Fr.   658.00 

4 Personen Fr. 2'271.00 Fr.   568.00 

5 Personen Fr. 2'568.00 Fr.   514.00 

6 Personen Fr. 2'865.00 Fr.   478.00 

7 Personen Fr. 3'162.00 Fr.   452.00 

pro weitere Person Fr. + 298.00  

 

Als kleinstmögliche Unterstützungseinheit kann ein Tag zur Anwendung kommen. 
Dabei gelten folgende Werte (Pauschale x 12 ./. 365, gerundet): 

Haushaltsgrösse Tagesansatz pro Person 

1 Person Fr. 34.90 Fr. 34.90 

2 Personen Fr. 53.40 Fr. 26.70 

3 Personen Fr.  64.90 Fr. 21.60 

4 Personen Fr. 74.70 Fr. 18.70 

5 Personen Fr. 84.40 Fr. 16.90 

6 Personen Fr. 94.20 Fr. 15.70 

7 Personen Fr. 104.00 Fr. 14.90 

pro weitere Person Fr. + 9.80 

 

Die Bemessung des Grundbedarfs erfolgt bei familienähnlichen Wohn- und Lebens-
gemeinschaften grundsätzlich nach Kopf-Anteilen (Quoten) im Haushalt. Bei Perso-
nen in Zweckwohngemeinschaften wird der Grundbedarf unabhängig von der ge-
samten Haushaltsgrösse festgelegt. 
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10.2 Personen ohne eigenen Haushalt in stationären Einrichtungen 
(SKOS-RL C.3.2 Abs. 5) 

Die Pauschale für erwachsene Personen orientiert sich an den Beiträgen für persön-
liche Auslagen gemäss der Verordnung betreffend Ergänzungsleistungen und kan-
tonale Beihilfen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VELG). Für 
begleitende Kinder gilt die Hälfte dieses Ansatzes.  

Als stationäre Einrichtungen gelten Institutionen, die umfassende Pensionsarrange-
ments (Unterkunft und Verpflegung) anbieten. 

Bei Aufenthalt in der Notschlafstelle gilt Ziff. 10.3.8. 

Bei Personen, die sich in Haft, im Straf- oder Massnahmenvollzug befinden, dienen 
das Arbeitsentgelt gemäss Art. 83 StGB oder allfälliges Ersatzeinkommen sowie Ta-
schengeld und weitere eigene Mittel der Deckung der persönlichen Auslagen und 
Gesundheitskosten. Können damit notwendige Ausgaben nicht bestritten werden, 
werden situationsbedingt Leistungen erbracht.  

Für den Fall, dass kein Arbeitsentgelt oder Ersatzeinkommen erwirtschaftet oder Ta-
schengeld bezogen werden kann, werden eine Pauschale für den Grundbedarf von 
Fr. 300.00 pro Monat oder Fr. 9.80 pro Tag sowie bei Bedarf weitere situationsbe-
dingte Leistungen ausgerichtet, soweit keine vorrangigen Mittel zur Verfügung ste-
hen. 

Für fremdplatzierte Kinder richtet die Sozialhilfe eine monatliche Pauschale für die 
Nebenkosten aus. Die Pauschale orientiert sich in der Höhe am Alter des Kindes 
sowie daran, ob es in einem Heim oder in einer Pflegefamilie untergebracht ist. Er-
höht sich die Pauschale aufgrund des Alters des Kindes, entfaltet dies Wirkung ab 
dem 1. Januar des Jahres, in dem das Kind das betreffende Alter erreicht. Die Finan-
zierung der Heimkosten sowie des Pflegebeitrags erfolgt über das Erziehungsdepar-
tement. 

 

Alter  Nebenkostenpauschale 

Heim Pflegefamilie 

bis 5 Jahre Fr. 175.00 Fr. 175.00 

6 bis 9 Jahre Fr. 309.00 Fr. 175.00 

10 bis 12 Jahre Fr. 309.00 Fr. 206.00 

13 bis 15 Jahre Fr. 340.00 Fr. 206.00 

16 bis 17 Jahre Fr. 396.00 Fr. 232.00 

 

Die Nebenkostenpauschale deckt die Ausgabenpositionen gemäss SKOS-RL C 3.1. 
Ferner sind damit in der Regel auch Freizeitkosten, ausgenommen Schullagerkos-
ten, zu finanzieren. Muss im Einzelfall das Kind mit der Nebenkostenpauschale den 
von der Sozialhilfe nicht gedeckten Prämienanteil für die KVG-Versicherung finan-
zieren, kann die Sozialhilfe den ungedeckten Prämienanteil übernehmen, wenn ein 
begründeter Antrag des Kinder- und Jugenddienstes (KJD) vorliegt. 
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10.2bis Teuerung 

Der Grundbedarf wird jährlich gemäss dem Mischindex (Index, der dem Durchschnitt 
von Lohn- und Preisindex entspricht) analog der Berechnung des kantonalen Min-
destlohns angepasst, sofern die Teuerung über 1% beträgt. Alle zwei Jahre wird der 
Grundbedarf gemäss den Empfehlungen der SKOS angepasst, wenn deren Beträge 
höher sind. Dies gilt auch für die Nothilfe nach Ziff. 8 URL und die Nebenkosten-
pauschalen für fremdplatzierte Kinder. Keine Anwendung findet die Teuerungsbe-
stimmung auf die weiteren Pauschalen nach Ziff. 10.2 sowie nach den Ziff. 1.2 des 
Anhangs I und II URL. 

10.3 Wohnkosten (SKOS-RL C.4) 

10.3.1 Kostengrenze 

Für Wohnungen werden die effektiven Kosten des Mietzinses oder des Mietzinsan-
teils exkl. Nebenkosten übernommen, maximal bis zu den nachstehenden Beträgen: 

Anzahl Personen Nettomiete 

1 Person Fr. 880.00 

2 Personen Fr. 1'210.00 

Alleinerziehende mit einem Kind bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr 

Fr.  1‘260.00 

3 Personen Fr. 1'390.00 

4 Personen Fr.  1'650.00 

5 und mehr Personen Fr.  2'160.00 

Übersteigen die effektiven Kosten die genannten Kostengrenzwerte, können die ef-
fektiv anfallenden Kosten maximal während sechs Monaten übernommen werden. 

Werden innerhalb einer Wohngemeinschaft nicht alle Personen unterstützt, werden 
in der Regel die für die jeweilige Haushaltsgrösse geltenden Wohnkosten auf die 
Personen aufgeteilt.  

Beim begleiteten Wohnen einer Einzelperson wird immer der Ansatz für einen Ein-
personenhaushalt bezahlt. Dies gilt auch für junge Erwachsene. 

Für möblierte Wohnungen können die geltenden Maximalwerte um höchstens 20% 
überschritten werden. 

Für Einzelpersonen in einem separat gemieteten Zimmer ausserhalb von Wohnge-
meinschaften ohne eigene Küche und/oder ohne eigenes Bad wird maximal der hälf-
tige Ansatz für einen Zweipersonen-Haushalt (Fr. 605.00) angewendet. 

Mietzinsgarantien oder Mietzinsdepots werden grundsätzlich nicht übernommen. 
Aufnahme- bzw. Einschreibegebühren zur Errichtung einer Mietkaution sowie wie-
derkehrende Kautionskommissionen werden vergütet, sofern die Kosten im markt-
üblichen Durchschnitt liegen. 

  



- 14 - 

URL Januar 2026 

10.3.2 Anwendung der Grenzwerte  

Ein höherer Grenzwert wird angewendet oder der effektive Mietzins wird übernom-
men, wenn dies namentlich aus gesundheitlichen, familiären oder sozialen Gründen 
notwendig ist. 

Entscheidungen über Ausnahmen sind nach Massgabe des Sachverhalts zu befris-
ten. 

Entstehen aus getrenntem Wohnen von verheirateten Personen oder von Personen 
in eingetragener Partnerschaft Mehrkosten, sind diese zu berücksichtigen, wenn die 
Situation gerichtlich geregelt ist oder sonst wichtige Gründe dafür vorhanden sind 
(Unzumutbarkeit, berufliche Gründe etc.). Liegen in einem solchen Fall keine verein-
barten Unterhaltsbeiträge vor, wird von der unterstützten Person verlangt, dass sie 
innert 30 Tagen ab Unterstützungsbeginn eine gerichtliche Festsetzung beantragt. 

10.3.3 Rückwirkende Übernahme von Mietzinsen 

Zur Sicherung günstigen Wohnraums (sozialhilferechtlich erhaltenswerte Wohnun-
gen) können Mietzinsausstände für maximal drei Monate rückwirkend übernommen 
werden. 

10.3.4  Nebenkosten, Hausrats- und Haftpflichtversicherung 

Es werden die Nebenkosten, welche unmittelbar aus dem Wohnbedürfnis resultieren 
(wie Heizung, Warmwasser etc.), gemäss Mietvertrag erstattet. Nicht übernommen 
werden die Kosten für Leistungen, welche aus dem Grundbedarf zu finanzieren sind, 
auch wenn sie im Mietvertrag enthalten sind.    

An Hausrats- und Haftpflichtversicherungen werden folgende Maximalbeiträge ge-
leistet:  

Versicherungsart Versicherung für   Grenzwert pro Jahr 

Haftpflicht Einzelperson Fr. 130.00 

  Familien Fr. 170.00 

 

Hausrat (Zimmerzahl gemäss Mietvertrag) 1 Zimmer Fr.   95.00 

  2 Zimmer Fr. 165.00 

  3 Zimmer Fr. 190.00 

  4 Zimmer Fr. 245.00 

  5 Zimmer Fr. 275.00 

10.3.5  Umzugskosten 

Für Kosten im Zusammenhang mit Wohnungswechseln (Materialtransporte, Räu-
mungs- und Reinigungskosten usw.) werden pro Fall und Kalenderjahr maximal fol-
gende Beträge bewilligt, sofern der Umzug in eine günstigere Wohnung erfolgt: 

- Einpersonenhaushalt  Fr. 800.00 
 je zusätzliche Person +Fr. 350.00 

- maximal  Fr. 2'200.00 
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Bei Vorliegen besonderer Erschwernisse, vornehmlich gesundheitlicher Art, können 
diese Beträge im Rahmen der situationsbedingten Leistungen auf Antrag überschrit-
ten werden oder bei Vorliegen besonderer Gründe auch im Falle eines Umzugs in 
eine teurere Wohnung zugesprochen werden.  

10.3.6  Betreutes Wohnen  

Als betreutes Wohnen gilt die Betreuung, Unterkunft und Verpflegung durch eine vom 
Kanton anerkannte Institution. Das Amt für Sozialbeiträge (ASB) führt eine Liste der 
betreffenden Institutionen. Die Kosten des betreuten Wohnens werden von der So-
zialhilfe übernommen, sofern  

- eine soziale Indikation besteht, oder  

- ein befristeter Aufenthalt der Wiederherstellung der Wohnkompetenz dient, oder  

- eine behördliche oder gerichtliche Unterbringung erfolgt ist.  

In der Regel besteht eine soziale Indikation, wenn das betreute Wohnen gemäss 
Vorgaben des ASB angezeigt ist. Eine Indikation besteht auch dann, wenn die Ab-
teilung Behindertenhilfe (ABH) des ASB eine Kostenübernahmegarantie (KüG) ge-
leistet hat. Die Sozialhilfe kann die Indikation im Einzelfall überprüfen, wenn die Indi-
kation aufgrund der Vorgaben nicht eindeutig ist.  

Die maximal anrechenbaren Kosten richten sich nach den anwendbaren, zwischen 
der Institution und der ABH vereinbarten Tarifen.  

In Ausnahmesituationen kann die Sozialhilfe den anrechenbaren Nettoaufwand von 
Institutionen berücksichtigen, die nicht auf einer von der ABH anerkannten Liste fi-
gurieren, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Es handelt sich um eine dringliche temporäre Unterbringung in Ermangelung einer 
anderen geeigneten Platzierung. 

2. Die betreffende Person ist nicht invalid und hat daher keinen Anspruch auf Kan-
tonsbeiträge nach Art. 2 IFEG (SR 831.26).  

Depotleistungen für stationäre Unterbringungen werden in der Regel nicht übernom-
men.  

Dauert eine stationäre Unterbringung einer Einzelperson länger als sechs Monate, 
entfällt der Anspruch auf gleichzeitige Übernahme von Wohnungskosten ab dem 
nächstmöglichen Kündigungstermin seit Kenntnis der Aufenthaltsdauer. Ausgenom-
men sind die Fälle, in denen Heimurlaube vorgesehen sind, sowie begründete Ein-
zelfälle. 

10.3.7 Begleitetes Wohnen 

Bei einer vom Kanton anerkannten Institution des begleiteten Wohnens, mit der der 
Kanton eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat, wird die vertraglich verein-
barte Abgeltung von der Sozialhilfe übernommen, sofern eine soziale Indikation be-
steht. In der Regel besteht eine soziale Indikation, wenn die Begleitung gemäss Vor-
gaben des Amtes für Sozialbeiträge angezeigt ist. Das Amt für Sozialbeiträge führt 
eine Liste der betreffenden Anbieter.  
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10.3.8 Notschlafstelle 

Die Kosten für die Übernachtung in der Notschlafstelle werden der Notschlafstelle 
vergütet. 

10.4 Gesundheit 

10.4.1 Krankenversicherung und Selbstbehalte / Franchisen (SKOS-RL C.5) 

Die Sozialhilfe übernimmt die Kosten für die Prämien der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung einschliesslich einer allfälligen Unfalldeckung gemäss dem Bun-
desgesetz über die Krankenversicherung (KVG) im Umfang von höchstens 90% der 
kantonalen Durchschnittsprämie (jährlich festgelegt vom Eidg. Departement des In-
nern für die Berechnung der Ergänzungsleistungen). Die Unfalldeckung wird nur 
übernommen, wenn keine Versicherung nach UVG vorliegt. Zusätzlich zu den Prä-
mien übernimmt die Sozialhilfe Krankheitskosten in der Regel im Rahmen der mini-
malen Franchise und des Selbstbehalts für Leistungen zulasten der obligatorischen 
Krankenversicherung. Für die allfällige Übernahme von Kosten nicht KVG-pflichtiger 
Leistungen vgl. Ziff. 11.7 (Situationsbedingte Leistungen). 

An Klientinnen und Klienten, die während der Unterstützungsdauer in ein kosten-
günstigeres alternatives Versicherungsmodell überwechseln, werden für die Dauer 
von maximal einem Jahr pro überwechselnde Person folgende monatliche Leistun-
gen ausgerichtet: 

- Erwachsene (über 25 Jahre) Fr. 30.00 

- Junge Erwachsene (18 – 25 Jahre) Fr.   6.00 

- Kinder (unter 18 Jahren) Fr.   6.00 

Eine Erhöhung der Franchise gilt trotz Senkung der Prämie nicht als kostendämp-
fende Massnahme. 

10.4.2 Zahnarztkosten (SKOS-RL C.6.5) 

Falls kein wesentliches Vertrauensverhältnis zwischen Patient/in und behandeln-
dem/r Zahnarzt/-ärztin besteht, sind zahnärztliche Behandlungen durch das Zentrum 
für Zahnmedizin UZB vorzunehmen. Ein wesentliches Vertrauensverhältnis wird 
dann angenommen, wenn die letzte Behandlung beim Privatzahnarzt/bei der Privat-
zahnärztin nicht länger als 18 Monate zurückliegt oder wenn ein behandelnder Haus-
arzt/eine behandelnde Hausärztin seinen Patienten/seine Patientin im Zusammen-
hang mit einer Krankheit einem Zahnarzt/einer Zahnärztin seines Vertrauens zu-
weist. Der Tarif der Sozialzahnmedizin bleibt jedoch immer verbindlich. 

Kostenvoranschläge von Privatzahnärzten/-ärztinnen über Fr. 3'000.00 sind zu über-
prüfen, um „Luxussanierungen“ vorzubeugen. 

11 Situationsbedingte Leistungen (SKOS-RL C.6)  

Leistungen, die unter diesem Titel einmalig oder regelmässig erbracht werden, ori-
entieren sich an den SKOS-RL C.6.1. Sie sind protokollarisch festzuhalten und nach-
vollziehbar zu begründen. Damit soll nicht nur eine nachträgliche Kontrolle ermöglicht 
werden, sondern auch und vor allem eine allgemein anwendbare Beurteilungspraxis 
im ganzen Kantonsgebiet. 
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Bevorschussungen von nicht anerkannten situationsbedingten Kosten sind restriktiv 
zu handhaben. Sofern sie unumgänglich sind, ist innerhalb angemessener Frist eine 
Verrechnung mit dem Grundbedarf vorzunehmen. 

11.1 Erwerbskosten (SKOS-RL C.6.3) 

Die effektiv mit einer Voll- oder Teilzeiterwerbstätigkeit zusammenhängenden, bezif-
ferbaren zusätzlichen Kosten sind für jede erwerbstätige Person anzurechnen. Un-
kosten, die im Zusammenhang mit lohnmässig nicht honorierten Leistungen anfallen, 
werden in der Regel nicht übernommen. 

Für den Arbeitsantritt benötigte Anschaffungen (z.B. Arbeitskleider, Arbeitsschuhe) 
sind, soweit vom Arbeitgeber nicht zur Verfügung gestellt, anzurechnen. 

11.2 Familienergänzende Tagesbetreuung von Kindern (SKOS-RL C.6.4) 

Die Kosten für die familienergänzende Tagesbetreuung von Kindern werden über-
nommen. 

11.3 Schule, Kurse, Ausbildung (SKOS-RL C.6.2) 

Erstausstattungen für Eintritt in den Kindergarten, Schule, Ausbildung sowie Schul-
material wie Bücher und die für den Unterricht notwendigen Utensilien sind ange-
messen zu übernehmen. 

Kosten für Nachhilfeunterricht werden übernommen, wenn dieser vom zuständigen 
Lehrkörper empfohlen wird und sowohl der Nachhilfeunterricht als auch die Kosten 
angemessen sind. 

Kosten für obligatorische Schullager werden angemessen übernommen. 

Ist es dem Schulkind stundenplanbedingt nicht möglich, das Mittagessen zuhause 
einzunehmen, sind die Verpflegungskosten angemessen zu übernehmen, sofern es 
keine vergünstigten Verpflegungsmöglichkeiten gibt (z.B. Kantine/Mensa, Küche/ 
Mikrowelle). 

11.4 Freizeitaktivitäten Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene   
(gemäss Ziff. 6 unterstützt) 

Freizeitaktivitäten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die pädagogische 
und/oder präventive Ziele haben, werden bis zu einem Betrag von Fr. 600.00 pro 
Kind und Kalenderjahr übernommen. 

11.5 Ferien, Erholung  

Ferienbeiträge können nur durch private Stiftungen ausgerichtet werden. 

11.6 Weitere situationsbedingte Leistungen (SKOS-RL C.6.8) 

Kosten für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände werden bei ausgewiesenem Be-
darf (wesentliche Veränderungen in Familienkonstellation und/oder Wohnsituation) 
in angemessener Höhe übernommen. Sofern nicht gesundheitliche Gründe dagegen 
sprechen (z.B. bei Matratzen), gelten die Preise des Secondhand-Markts als zumut-
bar. 
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Reparatur oder Ersatz von allgemein üblichen Haushaltgeräten (Kühlschrank, Staub-
sauger, Waschmaschine, Bügeleisen, Nähmaschinen) sind zu übernehmen, wenn 
die Kosten dafür im Einzelfall Fr. 50.00 übersteigen, wenn die Geräte nicht Bestand-
teil der gemieteten Wohnung sind, nicht der Garantieleistung durch den Verkäufer 
unterstehen, nicht mutwillig zerstört wurden und wenn das zu reparierende oder zu 
ersetzende Gerät angemessen lang in Gebrauch war. 

Bei Reisen, namentlich zur Arbeit, über den Lokalverkehr (Tarifverbund Nordwest-
schweiz) hinaus, werden die Kosten für Fahrkarten zum Tarif der 2. Klasse und Halb-
tax des öffentlichen Verkehrs vergütet, sofern die Reisen unumgänglich sind und in 
einem angemessenen Verhältnis zum Zweck stehen. Das Halbtaxabonnement ist im 
Grundbedarf enthalten. Können verhältnismässige, unumgängliche, regelmässige 
Reisen nicht mit dem öffentlichen Verkehr durchgeführt werden, sind weitergehende 
Kosten zu übernehmen.  

Die Anschaffung von Musikinstrumenten ist über gemeinnützige Fonds und Stiftun-
gen zu finanzieren. 

Die Kosten für die Übersetzung von Dokumenten, die im zivilrechtlichen Bereich not-
wendig sind, können übernommen werden. 

Bei Erstgeborenen ist die Ausstattung mit einer Pauschale von Fr. 800.00 (inkl. Kin-
derwagen) zu entschädigen, Mobiliar ausgenommen. Auslagen für weitere Babys 
und Kosten für Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildung, Brustpumpe, Säuglings-
waage etc. sind nach Bedarf zu berücksichtigen. 

Gebühren für die Erstausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und von 
schweizerischen Identitätskarten werden übernommen. 

Gebühren im Zusammenhang mit der Erstausstellung und Verlängerung von Pässen 
werden übernommen, wenn besondere Umstände einen gültigen Pass erfordern. Ein 
besonderer Umstand leitet sich grundsätzlich aus der Zielsetzung des Integrations-
prozesses ab und ist namentlich gegeben, wenn die Aufenthaltsbewilligung wegen 
Fehlens eines gültigen Passes nur mit einer Bestätigung verlängert wird, diese die 
unterstützte Person in der Arbeitssuche gegenüber Mitkonkurrenten jedoch behin-
dert. 

11.7 Krankheits- und behinderungsspezifische Spezialauslagen (SKOS-RL 
C.6.5) 

Die Sozialhilfe finanziert krankheits- und behinderungsspezifische Spezialauslagen, 
wenn sie nachweislich  

- für eine erhebliche Verbesserung oder Stabilisierung der Gesundheitssituation 
bzw. der  Arbeitsfähigkeit oder der sozialen Integration erforderlich sind; oder  

- eine einmalige und kostengünstige Leistung beinhalten.  

Ebenfalls kann der zusätzliche privatrechtliche Versicherungsschutz übernommen 
werden, sofern dies eine kostengünstige Lösung darstellt. 

11.8 Einmalige situationsbedingte Leistungen ohne Bedürftigkeit (SKOS-RL 
C.2 Abs. 4)  

Einmalige situationsbedingte Leistungen (SIL) können im Sinne der Prävention er-
bracht werden, um eine drohende Notlage abzuwenden.  
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Sie fallen in Betracht, wenn das Einkommen die Grenze für einen Anspruch auf or-
dentliche Unterstützung nur knapp überschreitet. 

In der Regel soll der Antrag auf einmalige SIL von der bereits involvierten Organisa-
tion oder Beratungsstelle erfolgen, welche die betroffene Person unterstützt oder be-
rät. 

12 Berufliche und soziale Integration 

12.1 Anrechnung von Erwerbseinkommen und Einkommensfreibetrag  

Erwerbseinkommen werden an die Unterstützungsleistungen angerechnet, soweit 
sie den Betrag von Fr. 150.00 pro Monat überschreiten.  

Auf Erwerbseinkommen (inkl. 13. Monatslohn) wird ein Freibetrag von einem Drittel 
des Nettoeinkommens, maximal Fr. 400.00 pro erwerbstätige Person gewährt. Aus-
genommen sind Erwerbsersatzeinkommen (Renten, Taggelder), Entgelte, die in of-
fensichtlicher Weise unter den marktüblichen Ansätzen liegen oder deren zugrunde 
liegende Tätigkeit die Integration in den ersten Arbeitsmarkt behindert, Entgelte aus 
Hilflosenentschädigung, Kinder- und Ausbildungszulagen, Stipendien, Arbeitsentgelt 
im Rahmen des Straf- und Massnahmenvollzugs usw.  

Liegt das monatliche Erwerbseinkommen zwischen Fr. 150.00 und Fr. 450.00 beträgt 
der Einkommensfreibetrag Fr. 150.00. 

Entgeltliche Praktika gelten als Erwerbstätigkeit im Sinne des Einkommensfreibe-
trags. 

Entgelte aus Hilflosenentschädigung der IV und anderen gleichartigen Leistungen 
sind der Hilfe leistenden Person anzurechnen, soweit sie nach Abzug der behinde-
rungsbedingten Mehrkosten den Betrag von Fr. 400.00 übersteigen. 

12.2 Integrationszulage  

Personen in Haft, im Straf- oder Massnahmenvollzug haben keinen Anspruch auf 
eine Integrationszulage. 

12.2.1 Integrationszulage für eine Integrationsleistung 

Pro Monat wird eine Integrationszulage von Fr. 100.00 ausgerichtet, wenn eine un-
terstützte Person nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit an Stelle einer Er-
werbstätigkeit 

- an einem Programm/Projekt zur beruflichen oder sozialen Eingliederung teilnimmt;  

- eine anerkannte Aus- oder Weiterbildung absolviert; 

- eine andere unentgeltliche und regelmässig wiederkehrende gemeinnützige oder 
nachbarschaftliche Dienstleistung erbringt.  

Diese Aktivitäten müssen von einer hierfür qualifizierten Institution oder soweit dies 
nicht möglich ist, durch eine qualifizierte Drittperson bestätigt werden. 
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12.2.2 Zulage für Alleinerziehende 

Alleinerziehende Personen erhalten eine monatliche Zulage von Fr. 100.00 bis zum 
ersten Geburtstag des jüngsten Kindes. Diese Zulage kann mit Einkommensfreibe-
trägen oder Integrationszulagen kumuliert werden. 

12.2.3 Kumulationsverbot 

Einkommensfreibeträge und / oder verschiedene Integrationszulagen können nicht 
kumuliert werden. 

12.3 Unterstützung bei selbständiger Erwerbstätigkeit (SKOS-RL C.2 Erläu-
terungen h)  

Selbständigerwerbend ist, wer Erwerbseinkommen erzielt, das nicht Entgelt für eine 
als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer geleistete Arbeit darstellt. 

Bei bestehender selbständiger Erwerbstätigkeit erfolgt eine Unterstützung unter be-
sonderen Auflagen und in der Regel für sechs Monate befristet. 

12.4 Unterstützung während einer Ausbildung (SKOS-RL C.6.2)  

Die Unterstützung während einer Ausbildung erfolgt, wenn diese konkret unterstüt-
zenswert und der Lebensunterhalt nachweislich nicht anderweitig finanzierbar ist. 

12.5 Massnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration 

12.5.1 Integrationsmassnahmen 

Die Integrationsmassnahmen können folgende Bereiche umfassen: 

- Vermittlung von Arbeits- und Einsatzplätzen, vorübergehend oder dauernd, mit 
dem Ziel, sich an einen Arbeitsrhythmus zu gewöhnen, bestimmte Fertigkeiten zu 
testen oder zu trainieren, eine Tagesstruktur zu gewinnen oder zum materiellen 
Unterhalt beizutragen. 

- Beschäftigung mit Bildungs- und Förderungsanteil, zeitlich begrenzt, mit dem Ziel, 
die Vermittlungsfähigkeit zu verbessern. 

- Individuelle Fördermassnahmen (Coaching), zeitlich begrenzt, mit dem Ziel der 
Reintegration in den Arbeitsmarkt. 

- Standardisierte Kurse und Ausbildungen, zeitlich begrenzt, mit gezielter Befähi-
gung für den Arbeitsmarkt. 

Alle Massnahmen mit dem Ziel der Integration in den ersten Arbeitsmarkt werden 
soweit als möglich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) 
Basel-Stadt geplant und durchgeführt. 

12.5.2 Subsidiäre Finanzierung von Massnahmen des AWA und der IV-Stelle 

Zur Vermeidung unnötiger und schädlicher Verzögerungen kann im Sinne der Inter-
institutionellen Zusammenarbeit (IIZ) die subsidiäre Finanzierung von Massnahmen 
zur Erhaltung und Förderung der beruflichen Integration übernommen werden, wenn 
diese auf einer Empfehlung des AWA oder der IV-Stelle beruht, ein Finanzierungs-
entscheid der zuständigen Stelle aber noch nicht vorliegt. 
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12.5.3 Dauer und Ziel von Massnahmen 

Für jede Massnahme sind Dauer und Ziel festzulegen. Bei längerer Dauer (über 
sechs Monate) sind Zwischenziele zu vereinbaren. Am Ende der Massnahme oder 
des Zwischenschrittes ist die Zielerreichung zu überprüfen, um die Wirksamkeit der 
Massnahmen sowohl im Einzelfall wie generell zu beurteilen. 

12.5.4 Kostenzuordnung 

Bei den Kosten der dargestellten Massnahmen handelt es sich um individuelle Un-
terstützungskosten der Sozialhilfe, also um Subjektfinanzierungen. Sie sind deshalb 
im Rahmen der Unterstützungsbuchhaltung erkennbar zu verbuchen und auszuwei-
sen.  

12.6  Schuldenbereinigung 

Die Beratung mit dem Ziel der Schuldenbereinigung und -sanierung kann Aufgabe 
der Sozialhilfe sein. Die dafür eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 
über die notwendige Fachkompetenz verfügen. Eine Delegation der Schuldenbera-
tung und -sanierung an eine Fachstelle ist möglich. Die dadurch entstehenden Ver-
fahrenskosten sind durch den zu erwartenden Integrationseffekt gerechtfertigt. Der 
Einsatz öffentlicher Finanzmittel für die Schuldentilgung ist unzulässig. Gegebenen-
falls sind Stiftungen und Fonds einzubeziehen. 

Der Erlass vorbestehender Steuerschulden ist anzustreben. 

12.7 Hilfe bei der Wohnungssuche 

Die Beratung mit dem Ziel der Hilfe bei der Wohnungssuche kann Aufgabe der So-
zialhilfe sein. Eine Delegation der Hilfe bei der Wohnungssuche ist möglich.  

12.8 Rückerstattung  

Einkommensfreibeträge gemäss Ziff. 12.1 und Integrationszulagen gemäss Ziff. 12.2 
sowie Kosten für Massnahmen nach den Ziffern 12.5, 12.6, 12.7 und der Bonus ge-
mäss Ziff. 2 des Anhangs II unterliegen nicht der Rückerstattungspflicht. 

13 Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe 

Für Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit, die sich in einer Situation befinden oder in eine Situation gera-
ten, welche eine berufliche Integration und wirtschaftliche Selbständigkeit auf Dauer 
unwahrscheinlich erscheinen lässt, ist eine Möglichkeit immer auch die Reintegration 
im Ursprungsland. Rückkehrberatung ist daher Teil der Sozialberatung. Entspre-
chend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialhilfe bieten diese 
Dienstleistung an.  

Die Rückkehrberatung steht auch Personen ohne Aufenthaltsregelung in der 
Schweiz im Rahmen der Nothilfe zur Verfügung. 

Rückkehrhilfe für Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit ist die finanzielle Hilfe, die gemäss im Einzelfall zu erstellendem Reintegrati-
onsbudget auf Antrag der Sozialhilfebehörde durch das Departement bewilligt wer-
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den kann. Die Höhe der Rückkehrhilfe ist durch das jeweilige Einzel-Reintegrations-
budget definiert, soll aber insgesamt 50% der im betreffenden Fall zu erwartenden 
Jahreskosten in der Sozialhilfe nicht überschreiten. 

Zweck der finanziellen Rückkehrhilfe ist die dauerhafte Reintegration im Ursprungs-
land. Reisen die Begünstigten nicht aus oder mit dem Zweck der Wohnsitznahme 
wieder ein, so haben sie die ausbezahlten Beträge gestützt auf § 19 SHG zurückzu-
erstatten. 

14 Vermögen (SKOS-RL D.3) 

Es gelten die folgenden Vermögensfreibeträge: 

a. Fr. 8‘000.00 für Einzelpersonen 

b. Fr. 16‘000.00 für Ehepaare 

c. Fr. 4'000.00 für jedes minderjährige Kind 

d. jedoch maximal Fr. 20‘000.00 pro Unterstützungseinheit 

Bestehen Vermögenswerte ganz oder teilweise aus Liegenschaften, ist zur Werter-
mittlung der Verkehrswert heranzuziehen. 

Bestehen die Vermögenswerte ganz oder teilweise aus Motorfahrzeugen, so wird zu 
Beginn der Unterstützung der Wert des Motorfahrzeugs grundsätzlich auf 80% des 
Eurotax-Wertes (Ankauf) festgelegt und in die Bedürftigkeitsermittlung einbezogen.  

Wird das Motorfahrzeug während der Unterstützung angeschafft, wird der Wert 
grundsätzlich anhand des Kaufvertrags festgelegt und in die Bedarfsberechnung ein-
bezogen. 

Ist jemand namentlich aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen zwingend auf 
ein Motorfahrzeug angewiesen, wird ausnahmsweise von einer Verwertung abgese-
hen. 

15 Entgelte in Lebens- und Wohngemeinschaften   
(§ 9 SHG und SKOS-RL D.4.4 und D.4.5)  

Die Haushaltsentschädigung und der Konkubinatsbeitrag werden nach SKOS-RL be-
rechnet. 

16 Rückerstattung und Erlass 

Der Zinssatz für Rückforderungen beträgt 2%. Sowohl während der Rückzahlung in 
Monatsraten von mindestens Fr. 50.00 als auch während einer von der Sozialhilfe 
gewährten Stundung der Rückforderung ruht die Verzinsung. Die fälligen Zinsen sind 
erst bei vollständiger Tilgung der Schuld mit der letzten Rate in Rechnung zu stellen. 

Ergibt sich aus der Verrechnung von Drittauszahlungen mit Unterstützungsleistun-
gen der Sozialhilfe ein Überschuss zu Gunsten der unterstützten Person, ist dieser 
nach Ablauf von zwölf Monaten seit Eingang der die Sozialhilfeleistungen überstei-
genden Drittauszahlung zu verzinsen. 

Der Zinssatz auf Abrechnungsüberschüssen zu Gunsten der Klienten aus bevor-
schussten Leistungen nach § 16 SHG beträgt 2%.  
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Bei Erlassgesuchen ist für die Beurteilung der grossen Härte das betreibungsrechtli-
che Existenzminimum gemäss der Weisung der Aufsichtsbehörde über das Betrei-
bungs- und Konkursamt Basel-Stadt in der jeweils gültigen Fassung massgebend. 
Das Erlassgesuch ist innert eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft der Rückfor-
derungsverfügung einzureichen.  

Auf eine Rückforderung wird von Amtes wegen verzichtet, wenn offensichtlich ist, 
dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind. 

17 Inkrafttreten 

Diese Unterstützungsrichtlinien treten am 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzen die 
bisher gültigen Unterstützungsrichtlinien. 

 

Basel, den 9. Dezember 2025 

 

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

 

Kaspar Sutter  

Vorsteher  
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Anhang I: Bestimmungen für Asylsuchende (Ausweis N) und Per-
sonen mit pendentem Gesuch auf Gewährung des Schutzstatus S  

 

gültig ab 1. Januar 2026, ersetzen die bisher gültigen Bestimmungen 

1 Grundbedarf für den Lebensunterhalt 

1.1 Grundbedarf 

Haushaltsgrösse  Monatspauschale in Fr.  pro Person 

1 Person                               608.00         608.00 

2 Personen                         1'144.00         572.00 

3 Personen                         1'610.00         537.00 

4 Personen                         2'020.00         505.00 

5 Personen                         2'400.00         480.00 

6 Personen                         2'704.00         451.00 

7 Personen                         2'933.00         419.00 

8 Personen                         3'090.00         386.00 

9 Personen                         3'299.00         367.00 

10 Personen                       3'503.00         350.00 

11 Personen                       3'708.00         337.00 

12 Personen                       3'927.00         327.00 

 

Als kleinstmögliche Unterstützungseinheit kann ein Tag zur Anwendung kommen. 
Dabei gelten folgende Werte (Pauschale x 12 ./. 365, gerundet): 

 

Haushaltsgrösse  Tagesansatz in Fr.   pro Person 

1 Person                               20.00        20.00 

2 Personen                           37.60        18.80  

3 Personen                           52.90        17.60  

4 Personen                           66.40        16.60  

5 Personen                           78.90        15.80  

6 Personen                           88.90        14.80  

7 Personen                           96.40        13.80  

8 Personen                           101.60        12.70  

9 Personen                           108.50        12.10  

10 Personen                         115.20        11.50  
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11 Personen                         121.90        11.10  

12 Personen                         129.10        10.80 

1.2 Unterstützung bei besonderen Unterbringungsformen 

Stationäre Unterbringung Fr. 10.40 pro Tag und Person 

Notfälle: spätestens ab zehntem Tag 

Geplante Aufenthalte: ab zweitem Tag 

 

Für Kinder sowie Personen in Haft, Straf- oder Massnahmenvollzug gelten die ent-
sprechenden Ansätze von Ziff. 10.2 URL. 

2 Wohnkosten 

2.1 Mietzinsgrenzwerte inkl. Nebenkosten in Fr. 

1 Person 340.00  

2 Personen 680.00 

3 Personen 1’020.00 

4 Personen 1’340.00 

5 Personen 1’550.00 

6 Personen 1’750.00 

7 Personen 1’950.00 

8 Personen 2’100.00 

9 Personen und mehr 2’300.00 

2.2 Kosten für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände 

Kosten für Mobiliar und Einrichtungsgegenstände werden bei ausgewiesenem Be-
darf (wesentliche Veränderung in Familienkonstellation und/oder Wohnsituation) in 
angemessener Höhe übernommen. Sofern nicht gesundheitliche Gründe dagegen 
sprechen (z.B. Matratzen) gelten die Preise des Secondhand-Marktes als zumutbar. 

3 Bonus  

Unterstützte Personen, die Eigenaktivitäten erbringen, welche die berufliche und so-
ziale Integration fördern, erhalten folgenden Bonus pro Monat: 

 

Eigenaktivitäten pro Woche  Bonus in Fr. pro Monat  

30 Stunden oder mehr  200.00  

26 bis 29 Stunden  175.00  

21 bis 25 Stunden  150.00  
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16 bis 20 Stunden  125.00  

4 bis 15 Stunden  100.00  

Für junge Erwachsene beträgt der Bonus Fr. 100.00, unabhängig davon wie viele 
Stunden die Eigenaktivität beinhaltet.  

Als Eigenaktivitäten gelten z.B.:  

 Massnahmen zur sprachlichen und beruflichen Qualifizierung  
 Lerneinsätze / Praktika  
 Berufslehre (falls Bonus höher als Einkommensfreibetrag)  
 Beschäftigungsprogramme  
 Deutschkurse (Lektionen, die zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gelten als 

eine Stunde)  
 unentgeltliche und regelmässig wiederkehrende gemeinnützige oder nachbar-

schaftliche Dienste  
 Besuch einer weiterführenden Schule  

Die Integrationszulagen gemäss Ziff. 12.2 URL finden keine Anwendung. 

Für Arbeit mit Einkommen kommt Ziff. 12.1 URL analog zur Anwendung. Der Bonus 
ist nicht mit Einkommensfreibeträgen gemäss Ziff. 12.1 URL kumulierbar. Erzielt die 
unterstützte Person einen Einkommensfreibetrag, kann sie die für sie günstigere Va-
riante wählen. 

4 Malus 

Kürzung der Normalunterstützung in Höhe von maximal Fr. 3.00 pro Tag, wenn die 
begünstigte Person: 

a) sich weigert, der zuständigen Stelle über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse Aus-
kunft zu erteilen, oder sie nicht ermächtigt, Auskünfte einzuholen; 

b) wesentliche Änderungen ihrer Verhältnisse nicht meldet; 

c) eine zugewiesene Arbeit, Beschäftigung oder Unterkunft nicht annimmt; 

d) ein Arbeits- oder Mietverhältnis ohne Absprache mit der zuständigen Stelle auf-
löst oder dessen Auflösung verschuldet und somit ihre Lage verschlechtert 

e) die Unterstützungsleistungen missbräuchlich verwendet 

f) sich trotz der Androhung der Kürzung von Unterstützungsleistungen nicht an die 
Anordnung der zuständigen Stelle hält 

Personen, die in Unterkünften auf Grund ihres Verhaltens untragbar sind, können 
weggewiesen und mit einem Hausverbot belegt werden und im Rahmen der Nothilfe 
unterstützt werden. 

Kürzungen und Wegweisungen sind anzudrohen und zu verfügen. Sie sind in Ab-
hängigkeit von der Schwere der Verfehlung zu befristen, dürfen aber nicht länger als 
drei Monate aufrechterhalten werden. Im Wiederholungsfall ist nach Ablauf einer 
Sanktion während weiterer drei Monate zwar keine erneute Kürzungsandrohung, 
aber die entsprechende Verfügung in jedem Fall notwendig. 
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5 Diverses 

Bettwäsche einmalige Abgabe bei Eintritt 

Buschi-Set, einmalig Fr. 700.00 

Erstausstattung Kindergarten, einmalig maximal Fr. 150.00 

Erstausstattung Schule, zweimalig (Primar und Sekundarschule) Fr. 200.00 

Erstausstattung Lehrlinge, einmalig gemäss Lehrvertrag 

Schullager effektive Elternbeiträge 

Massnahmen zur Förderung der beruflichen und sprachlichen Integration analog Ziff. 
12.5 URL 

Beiträge Spielgruppe analog Ziff. 11.2 URL 

Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen analog Ziff. 11.6 URL 

Pflegebeiträge IV keine Verrechnung mit der Unterstützung 

Kantonale Pflegebeiträge keine Verrechnung mit der Unterstützung 

HIV-Test gegen Rechnung 

Brillengestell maximal Fr. 150.00 

Empfängnisverhütung gemäss ärztlicher Rechnung 

Gesundheitliche Hilfsmittel  Nichtversicherter Anteil gemäss KVG oder IV 

Nicht versicherte Medikamente schriftliche Begründung des Leistungserbringers 

Behinderungsbedingte Spezialauslagen analog Ziff. 11.7 URL 

6 Unterstützung im Rahmen der Nothilfe 

Unter Ziff. 3.2 genannte Personengruppen des Asylbereichs. 

 

 

Basel, den 9. Dezember 2025 
 

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

 

Kaspar Sutter 

Vorsteher 
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Anhang II: Bestimmungen für vorläufig aufgenommene Auslände-
rinnen und Ausländer (Ausweis F) und Schutzbedürftige ohne Auf-
enthaltsbewilligung (Ausweis S) 

 

gültig ab 1. Januar 2026 

1 Grundbedarf für den Lebensunterhalt  

1.1 Grundbedarf  

Haushaltsgrösse Monatspauschale in Fr.  pro Person 

1 Person   848.00   848.00 

2 Personen  1’303.00   652.00 

3 Personen  1’689.00   563.00 

4 Personen  2’068.00  517.00 

5 Personen  2’422.00   484.00 

6 Personen  2’711.00  452.00 

7 Personen  2’933.00   419.00 

8 Personen  3’090.00  386.00 

9 Personen  3’299.00   367.00 

10 Personen  3’503.00   350.00 

11 Personen  3’708.00   337.00 

12 Personen  3’927.00  327.00 

 

Als kleinstmögliche Unterstützungseinheit kann ein Tag zur Anwendung kommen. 
Dabei gelten folgende Werte (Pauschale x 12 ./. 365, gerundet): 

 

Haushaltsgrösse Tagesansatz in Fr.  pro Person 

1 Person   27.90  27.90 

2 Personen   42.80  21.40  

3 Personen   55.50  18.50 

4 Personen   68.00  17.00  

5 Personen   79.60  15.90  

6 Personen   89.10  14.90 

7 Personen   96.40  13.80 

8 Personen   101.60  12.70 

9 Personen   108.50  12.10  
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10 Personen   115.20  11.50  

11 Personen   121.90  11.10 

12 Personen   129.10  10.80 

1.2 Unterstützung bei besonderen Unterbringungsformen 

Für Personen in stationären Einrichtungen beträgt der Grundbedarf Fr. 11.40 pro Tag 
und Person. Im Falle einer notfallmässigen Unterbringung in stationären Einrichtun-
gen ist der Grundbedarf von Fr. 11.40 pro Tag und Person spätestens ab dem zehn-
ten Aufenthaltstag zu zahlen, bei geplanten Aufenthalten ab dem zweiten Tag.  

Für Kinder sowie Personen in Haft, Straf- oder Massnahmenvollzug gelten die ent-
sprechenden Ansätze von Ziff. 10.2 URL. 

2 Bonus 

Unterstützte Personen, die Eigenaktivitäten erbringen, welche die berufliche und so-
ziale Integration fördern, erhalten folgenden Bonus pro Monat: 

 

Eigenaktivitäten pro Woche Bonus in Fr. pro Monat 

30 Stunden oder mehr 200.00 

26 bis 29 Stunden 175.00 

21 bis 25 Stunden 150.00 

16 bis 20 Stunden 125.00 

4 bis 15 Stunden 100.00 

 

Den Bonus von Fr. 100.00 pro Monat erhalten auch Alleinerziehende bis zum ersten 
Geburtstag des jüngsten Kindes, ohne dass sie die oben erwähnten Eigenaktivitäten 
wahrnehmen. 

Für junge Erwachsene beträgt der Bonus Fr. 100.00, unabhängig davon wie viele 
Stunden die Eigenaktivität beinhaltet. 

Als Eigenaktivitäten gelten z.B.: 

 Massnahmen zur sprachlichen und beruflichen Qualifizierung 

 Lerneinsätze / Praktika 

 Berufslehre (falls Bonus höher als Einkommensfreibetrag) 

 Beschäftigungsprogramme  

 Deutschkurse (Lektionen, die zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gelten als 
eine Stunde) 

 unentgeltliche und regelmässig wiederkehrende gemeinnützige oder nachbar-
schaftliche Dienste 

 Besuch einer weiterführenden Schule 
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Die Integrationszulagen gemäss Ziff. 12.2 URL finden für vorläufig aufgenommene 
Ausländer und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung keine Anwendung. 

3 Auslagen für integrationsfördernde Aktivitäten 

Ausgewiesene Ausgaben für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie erwach-
sene Personen, welche durch die Teilnahme an Freizeitaktivitäten entstehen, die ei-
nen integrationsfördernden Charakter haben, werden bis zu einem Betrag von Fr. 
600.00 pro Person und Kalenderjahr übernommen.  

Zu den Freizeitaktivitäten mit integrativem Charakter gehören z.B.: 

 Teilnahme an Vereinsanlässen, Initiativen wie z.B. Vereinssport u.ä. 

 Teilnahme an Angeboten von Freiwilligen für „Flüchtlinge“ wie z.B. Patenschaf-
ten oder gemeinsame Freizeitaktivitäten 

 Angebote von und in lokalen Einrichtungen wie Quartiertreffs, Jugendtreffs, etc. 

 Kurse und Gruppenangebote (z.B. Mutter-Kind-Gruppen) 

Auslagen für Teilnahme an Aktivitäten von und für Menschen aus nur einer Her-
kunftskultur werden nicht übernommen. Vom Erziehungsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt empfohlene Kurse in der Muttersprache für fremdsprachige Kinder kön-
nen dagegen zusätzlich übernommen werden. 

Die Obergrenze von Fr. 600.00 pro Person und Jahr gilt gesamthaft für integrations-
fördernde Aktivitäten sowie Ausgaben für Freizeitaktivitäten gemäss Ziff. 11.4 URL. 

4 Möglichkeiten der Kumulation 

Der Bonus ist mit Auslagen für integrationsfördernde Aktivitäten kumulierbar. Mit 
Ausnahme vom Bonus für Alleinerziehende ist er aber nicht mit Einkommensfreibe-
trägen gemäss Ziff. 12.1 URL kumulierbar. Erzielt die unterstützte Person einen Ein-
kommensfreibetrag, kann sie die für sie günstigere Variante wählen. 

5 Junge Erwachsene 

Die in Ziff. 6 URL aufgeführten Grundsätze für die Unterstützung junger Erwachsener 
sind auch auf junge Erwachsene mit vorläufiger Aufnahme und schutzbedürftige 
junge Erwachsene ohne Aufenthaltsbewilligung anwendbar. Der Grundbedarf ist 
aber mit den im Anhang II erwähnten Ansätzen zu berechnen.  

 

Basel, den 9. Dezember 2025 

 

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

 

Kaspar Sutter 

Vorsteher 


